
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/4/25 95/07/0216
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

AVG §8;

WRG 1959 §102 Abs1 litb;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1991/05/07 87/07/0128 3

Stammrechtssatz

Parteistellung im Sinne des § 102 WRG ist nicht gegeben, wenn es an einer potentiellen Beeinträchtigung von

relevanten Rechten des Betreffenden fehlt.
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